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1 Alilgemeine Angaben

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt

Art des Bewertungsobijekts: Grundstuck, bebaut mit einem Einfamilienhaus und einer ehema-
ligen Scheune

Objektadresse: Neudorfstralte 50

66957 Eppenbrunn
Grundbuchangaben: Grundbuch von Eppenbrunn, Blatt 1949, Ifd. Nr.-1
Katasterangaben: Gemarkung Eppenbrunn, Flurstiick 3288/1-(1.067 m?)

1.2 Angaben zur Auftraggeberin

Auftraggeberin: Amtsgericht Pirmasens
‘ Bahnhofstralle 22-26
66953 Pirmasens

1.3 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung

Grund der Gutachtenerstellung: Gemall Beschluss des: Amtsgerichtes Pirmasens vom
28:05.2025

Wertermittlungsstichtag: 23.06.2025 (Tag der Ortsbesichtigung)

Qualitatsstichtag: 23.06.2025 entspricht dem Wertermittlungsstichtag

Tag der Ortsbesichtigung: Zu dem Ortstermin am 23.06.2025 wurden die Beteiligten durch

Schreiben.vom 05.06.2025 fristgerecht eingeladen.
Teilnehmer am Ortstermin: der Sachverstandige

herangezogene Unterlagen, Erkundigun- - Vom Sachverstandigen wurden folgende Auskunfte und Unterla-
gen, Informationen: gen beschafft:

‘ Liegenschaftskarte

Bodenrichtwertkarte

Auskunft aus dem Liegenschaftskataster

Bauplane (Grundrisse, Schnitte, Ansichten)

Flachenberechnungen

Auskunft zur bauplanungsrechtlichen Situation

Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Vom Auftraggeber wurden fur diese Gutachtenerstellung im We-
sentlichen folgende Unterlagen und Informationen zur Verfugung
gestellt:

¢ unbeglaubigter Grundbuchauszug vom 24.03.2025

1.4 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung

Das Bewertungsobjekt konnte nur von aullen besichtigt werden. Die Schuldner sind zum Ortstermin am
23.06.2025 nicht erschienen bzw. haben dem Sachverstandigen nicht gedffnet. Die Wertermittlung wird auf
Grundiage der Bauplane und den Eindricken im Ortstermin (Auenbegutachtung) erstellt. Ein Sicherheitsab-
schlag wird entsprechend berucksichtigt.
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2 Grund- und Bodenbeschreibung

21 Lage

2.11

Bundesland:

GrofBraumige Lage

Kreis:
Ort und Einwohnerzaht:

Uberdortliche Anbindung / Entfernungen:

2.1.2 Kleinraumige Lage

innerdrtliche Lage;

Art.der Bebauungund Nutzungen in der
StralRe und:im Ortsteil:

Beeintrachtigungen:

Topografie:

Rheinland-Pfalz

Landkreis Studwestpfalz
Eppenbrunn (ca. 1.300 Einwohner)
nachstgelegene grofere Stédte:

Pirmasens, Kaiserslautern, Zweibriicken
{ca. 10, 30, 30 km entfernt)

Landeshauptstadt:
Mainz (ca. 130 km-entfernt)

Bundesstrafen:
B 270 (ca. 10-km entfernt)

Autobahnzufahrt:
BAB-A 62 (ca:-10 km entfernt)

Bahnhof:
Pirmasens

Flughafen;
Saarbrucken, Frankfurt a. Main (ca. 60, 150 km entfernt)

Ortsrand; Die Entfernung zum Ortszentrum betragt ca. 5-10 FuB-
minuten. Geschéfte des taglichen Bedarfs, Schulen und Arzte
nur teilweise am Ort; ca. 10 km entfernt in Pirmasens mit guten
Nachversorgungsmaoglichkeiten, Schulen und Arzten. offentliche
Verkehrsmittel (Bushaltestelle) in fuBlldufiger Entfernung; Ver-
waltung (Verbandsgemeindeverwaltung) in Pirmasens; mittlere
Wohnlage

uberwiegend wohnbauliche Nutzungen; Uberwiegend offene,
1-2-geschossige Bauweise

keine

fast eben; von der Stralle leicht ansteigend

Az.: 3K 19/25
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2.2 Gestalt und Form

Gestalt und Form:

2.3 ErschlieBung, Baugrund etc.

StralBenart:

Stralenausbau:

Anschlusse an Versorgungsleitungen und
Abwasserbeseitigung:

Grenzverhaltnisse, nachbarliche Gemein-
samkeiten:

Baugrund, Grundwasser (soweit augen-
scheinlich ersichtlich):

Altlasten

Anmerkung:

2.4 Privatrechtliche Situation

grundbuchlich gesicherte Belastungen:

Anmerkung:

Bodenordnungsverfahren:

Grundsticksgroe:
1.067 m?

Bemerkungen:
unregelmafige Grundsticksform

Anliegerstrafte; StralRe mit maligem Verkehr

voll ausgebaut, Fahrbahn aus Bitumen;-Gehwege beiderseitig
vorhanden, befestigt mit-Pflastersteinen

elektrischer Strom, Wasser aus-offentlicher Versorgung;
Kanalanschluss; Telefonanschiuss (vermutlich)

keine Grenzbebauung-des Wohnhauses; Scheune zur StralRen-
seite mit Grenzbebauung

gewachsener, normal tragfahiger-Baugrund,;
keine Grundwasserschaden

Untersuchungen (insbesondere Bodengutachten) hinsichtlich
“Altlasten’ liegen nicht vor:'In dieser Wertermittlung wird das Be-
wertungsobjekt als “altlastenfrei” unterstellt.

In.dieser Wertermittlung ist eine lageubliche Baugrund- und
Grundwassersituation insoweit berticksichtigt, wie sie in die Ver-
gleichskaufpreise bzw. Bodenrichtwerte eingeflossen ist.
Dariiberhinausgehende vertiefende Untersuchungen und Nach-
forschungen wurden nicht angestellt.

Dem Sachverstandigen liegt ein unbeglaubigter Grundbuchaus-

zug vom 24.03.2025 vor. Hiernach besteht in Abteilung Il und Il

des Grundbuchs von Eppenbrunn, Blatt 1949 folgende, nicht

wertbeeinflussende Eintragung:

¢ Grunddienstbarkeit (Kanalrecht) an dem Grundstiuck Fi.-Nr.
3110/1 und 3110/2.

Schuidverhéltnisse, die ggdf. in Abteilung Il des Grundbuchs ver-
zeichnet sein konnen, werden in diesem Gutachten nicht bertick-
sichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass ggf. valutierende
Schulden beim Verkauf geléscht oder durch Reduzierung des
Verkaufspreises ausgeglichen werden.

Das Grundstuck ist zum Wertermittlungsstichtag, nach Auskunft
der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, in kein Bodenord-
nungsverfahren einbezogen.
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nicht eingetragene Rechte und Lasten: Sonstige nicht eingetragene Lasten (z.B. beginstigende)
Rechte, besondere Wohnungs- und Mietbindungen sowie Verun-
reinigungen (z.B. Altlasten) sind nicht bekannt. Diesbeziglich
wurden keine weiteren Nachforschungen und Untersuchungen
angestelit. Diesbezligliche Besonderheiten sind ggf. zusatzlich
zu dieser Wertermittiung zu bertcksichtigen.

2.5 Offentlich-rechtliche Situation

2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz

Eintragungen im Baulastenverzeichnis: Dem Sachverstandigen liegt-ein Auszug aus dem Baulastenver-
zeichnis vom 07.02.2018. vor. Das Baulastenverzeichnis enthalt
keine wertbeeinflussenden Eintragungen. Es wird unterstellt,
dass sich hierzu keine Anderungen ergeben haben.

Denkmalschutz: Aufgrund des Baujahrs des Bewertungsobjekts, der Gebdudeart
und Bauweise wird ohne weitere Priifung unterstellt, dass Denk-
malschutz nicht besteht. Diesbezugliche Besonderheiten sind
ggf. zusatzlich zu dieser Wertermittlung zu bericksichtigen.

2.5.2 Bauplanungsrecht

Darstellungen im Flachennutzungsplan: Der Bereich des Bewertungsobjekts ist im Flachennutzungsplan
als Wohnbauflache (W) dargestellt.

Festsetzungen im Bebauungsplan: Firden Bereich des Bewertungsobijektes ist kein rechtskraftiger
Bebauungsplan vorhanden. Die Zulassigkeit von Bauvorhaben
ist demzufolge nach § 34 BauGB zu beurteilen.

2.5.3 Bauordnungsrecht

Die Wertermittlung wurde ‘auf der Grundlage des realisierten Vorhabens durchgefuhrt. Das Vorliegen einer
Baugenehmigung und ggf. die Ubereinstimmung des ausgefiihrten Vorhabens mit den vorgelegten Bauzeich-
nungen, der.Baugenehmigung, ‘'dem Bauordnungsrecht und der verbindlichen Bauleitplanung wurde nicht
gepruft.-Offensichtlich erkennbare Widerspriche wurden jedoch nicht festgestellt. Bei dieser Wertermittlung
wird deshalb die materielle Legalitat der baulichen Anlagen und Nutzungen vorausgesetzt.
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2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitrags- und Abgabensituation

Entwicklungszustand
(Grundsticksqualitat):

abgabenrechtlicher Zustand:

Anmerkung:

baureifes Land

Das Bewertungsgrundstuck ist bezlglich der Beitradge und Abga-
ben fur ErschlieBungseinrichtungen nach BauGB und KAG ab-
gabenfrei.

Auskunft der Verbandsgemeinde:Pirmasens-Land. zur Beitrags-
situation:

Das Flurstiick 3288/1 {Neudorfstra®e 50) liegt an der Verkehrs-
anlage ,Neudorfstral’e" und ist Giber diese erschlossen. Die Er-
schlieBungskosten hierfir sind-bereits abgerechnet. Das Grund-
stick wird aktuell (jahrlich)-zu wiederkehrenden Ausbaubeitra-
gen fur Verkehrsanlagen veranlagt. Die Veranlagung erfolgt im
Fruhjabhr jeden Jahres.

Diese Informationen zum abgabenrechtlichen Zustand wurden
schriftlich:erkundet.

2.7 Hinweise zu den durchgefiihrten Erhebungen

Die Informationen zur privatrechtlichen und-6ffentlich-rechtlichen Situation wurden, sofern nicht anders ange-
geben, telefonisch eingeholt. Es wird empfohlen, vor giner vermogensmafigen Disposition bezliglich des
Bewertungsobjekts zu diesen Angaben von der jeweils. zustandigen.Stelle schriftliche Bestatigungen einzu-

holen.

2.8 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation

Das Grundstuck ist mit.einem Wohngebaude und einer Scheune bebaut (vgl. nachfolgende Gebaudebe-
schreibung). Das Objekt-ist.vermutlich eigengenutzt.

Az.: 3K 19/25
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3 Beschreibung der Gebaude und Aulenaniagen

3.1  Vorbemerkungen zur Gebaudebeschreibung

Grundlage fur die Gebaudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie die
ggf. vorliegenden Bauakten und Beschreibungen.

Die Gebaude und Auflenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es fiir die Herleitung der Daten in der
Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausfliihrungen und
Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen konnen Abweichungen-auftreten, die dann allerdings
nicht wesentlich werterheblich sind. Angaben {iber nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den
vorliegenden Unterlagen, Hinweisen wahrend des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der tiblichen
Ausfuhrung im Baujahr. Die Funktionsfahigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Aus-
stattungen und Installationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht geprift;. im* Gutachten wird die
Funktionsfahigkeit unterstellt.

Baumangel und -schaden wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstérungsfrei, d.h. offensichtlich erkennbar
waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf.-vorhandenen-Bauschaden und Baumangel auf
den Verkehrswert nur pauschal berlicksichtigt worden. Es wird ggf. empfohlen, eine diesbeziglich vertiefende
Untersuchung anstellen zu lassen. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schadlinge sowie ber ge-
sundheitsschadigende Baumaterialien wurden nicht durchgefihrt.

3.2 Einfamilienhaus

3.2.1 Gebaudeart, Baujahr und AuBenansicht

Gebaudeart: Einfamilienhaus, ausschlielich zu Wohnzwecken genutzt; ein-
geschossig; vermutlich unterkellert; vermutlich ausgebautes
Dachgeschoss; freistehend

Baujahr: ca. 1927 (gemaf Inschrift Eingangstir)
Modernisierung: keine bekannt

Energieeffizienz: Energieausweis liegt nicht vor
Erweiterungsmaéglichkeiten: keine bekannt

Auflenansicht: insgesamt verputzt und gestrichen

3.2,2° Nutzungseinheiten, Raumaufteilung

im Bauarchiv der Kreisverwaltung Sudwestpfalz konnten keine Bauplane zu dem Objekt gefunden werden.
Zudem bestand kein Kontakt zu den Eigentiimern und eine Innenbesichtigung wurde dem Unterzeichner auch
nicht ermdglicht. Es konnen somit keine Angaben zu den Nutzungseinheiten bzw. der Raumaufteilung ge-
macht werden.
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3.2.3 Gebidudekonstruktion (Keller, Wande, Decken, Treppen, Dach)

Konstruktionsart:
Fundamente:

Keller:
Umfassungswande:
Innenwande:
Geschossdecken:
Treppen:
Hauseingang(sbereich):

Dach:

Massivbau

Streifenfundament, Bruchstein (vermutlich)

keine Innenbesichtigung!

einschaliges Mauerwerk ohne zusatzliche Warmedammung
keine innenbesichtigung!

keine Innenbesichtigung!

keine Innenbesichtigung!

Eingangstir aus Holz

Dachkonstruktion:
Pfetten aus Holz, Trager aus Holz

Dachform:
Sattel--oder Giebeldach

Dacheindeckung:

Dachziegel (Ton);
Dachrinnen und Regenfallrohre aus Zinkblech

3.2.4 Aligemeine technische Gebaudeausstattung

Wasserinstallationen:
Abwasserinstallationen:
Elektroinstallation:
Heizung:

Luftung:

Warmwasserversorgung:

keine Innenbesichtigung!
keine-Innenbesichtigung!
keine Innenbesichtigung!
keine Innenbesichtigung!
keine Innenbesichtigung!

keine Innenbesichtigung!

3.2.5 Raumausstattungen und Ausbauzustand

Bodenbelage:
Wandbekleidungen:

Deckenbekleidungen:

keine Innenbesichtigung!
keine Innenbesichtigung!

keine Innenbesichtigung!

Fenster: Einfachfenster aus Holz als Doppelfenster;
Fensterladen aus Holz
Tiren: keine Innenbesichtigung!
Az.: 3K 19/25 Neudorfstralle 50, 66957 Eppenbrunn Seite 10 von 40
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sanitare Installation: keine Innenbesichtigung!
besondere Einrichtungen: keine Innenbesichtigung!
Kuchenausstattung: keine Innenbesichtigung!
Bauschaden und Baumangel: keine Innenbesichtigung;

von aullen keine wesentlichen erkennbar
Grundrissgestaltung: keine Innenbesichtigung!

wirtschaftliche Wertminderungen: keine Innenbesichtigung!

3.2.6 Besondere Bauteile / Einrichtungen, Zustand des Gebaudes

besondere Bauteile: Dachgauben Vorder- und Rickseite
. besondere Einrichtungen: keine Innenbesichtigung!

Besonnung und Belichtung: vermutlich nermal

Allgemeinbeurteilung: Der bauliche Zustand scheint normal:

3.3 Scheune

3.3.1 Gebaudeart, Baujahr und Aufienansicht

Gebaudeart: Scheune
Baujahr: ca. 1927
Modernisierung: keine bekannt
Aufdenansicht: verputzt

‘ Tor: Holztor

3.3.2 'Gebaudekonstruktion

Konstruktionsart: Massivbau

Dach: Dachform:
Giebeldach; Holz mit Dachziegel

Fenster: Holz mit Einfachglas, tiw. Vergitterung

3.4 AuBenanlagen

Versorgungsanlagen vom Hausanschluss bis an das offentliche Netz, Wegebefestigung, Hofbefestigung,
Stltzmauer, Gartenanlagen und Pflanzungen, Einfriedung (Mauer, Hecken)

Az.: 3K 19/25 Neudorfstralle 50, 66957 Eppenbrunn Seite 11 von 40



A Auf dem Land 10
Immobilienbewertung Stracke e andl.

Ingenieurblro flir Immobilienbewertung Telefon: 0 63 33 /27 54 83 25
Telefax: 0 63 33/27 54 8320

4 Ermittlung des Verkehrswerts

4.1 Grundstiicksdaten

Nachfolgend wird der Verkehrswert fur das mit einem Einfamilienhaus und einer ehemaligen Scheune bebaute
Grundstiick in 66957 Eppenbrunn, Neudorfstrale 50 zum Wertermittlungsstichtag 23.06.2025 ermittelt.

Grundsticksdaten:

Grundbuch Blatt ffd. Nr.

Eppenbrunn 1949 1

Gemarkung Flur Flurstick Flache
Eppenbrunn - 3288/1 1.067-m?

4.2 Verfahrenswahl mit Begrundung

Entsprechend den Gepflogenheiten im gewohnlichen Geschaftsverkehr und der-sonstigen Umstande dieses
Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfligung stehenden Daten (vgl. § 6 Abs. 1 Satz 2lImmoWertV
21), ist der Verkehrswert von Grundstlicken mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts vorrangig mit Hilfe des
Sachwertverfahrens zu ermitteln, insbesondere weil diese Ublicherweise nicht zur Erzielung von Ertragen,
sondern zur (personlichen oder zweckgebundenen) Eigennutzung bestimmt sind.

Das Sachwertverfahren (gem. §§ 35 — 39 ImmoWertV 21) basiert im Wesentlichen auf der Beurteilung des
Substanzwerts. Der vorlaufige Sachwert (d.. h. der Substanzwert des Grundstucks) wird als Summe von Bo-
denwert, dem vorlaufigen Sachwert der baulichen Anlagen sowie dem vorlaufigen Sachwert der baulichen
Aufenanlagen und sonstigen Anlagen ermittelt.

Zusatzlich wird eine Ertragswertermittlung (gem. §§ 27 — 34 ImmoWertV 21) durchgefuhrt; das Ergebnis
wird jedoch nur unterstiitzend, vorrangig als von'der:Sachwertberechnung unabhangige Berechnungsme-
thode, bei der Ermittiung des Verkehrswerts herangezogen.

Der vorlaufige Ertragswert nach.dem allgemeinen Ertragswertverfahren (gem. § 28 ImmoWertV 21) ergibt sich
aus dem Bodenwert und.dem kapitalisierten jahrlichen:Reinertragsanteil der baulichen Anlagen zum Werter-
mittlungsstichtag.

Der Bodenwert ist jeweils getrennt vom Wert der baulichen und sonstigen Anlagen bzw. vom Ertragswert der
baulichen Anlagen i. d.'R. auf der Grundlage von Vergleichskaufpreisen im Vergleichswertverfahren (vgl. § 40
Abs. 1 ImmoWertV.21) so zuermitteln, wie er sich ergeben wiirde, wenn das Grundstiick unbebaut ware.

Liegen jedoch geeignete Bodenrichtwerte vor; so kdnnen diese zur Bodenwertermittlung herangezogen wer-
den (vgl. § 40-Abs. 2 ImmoWertV 21). Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens fur
eine Mehrheit.von Grundstiicken, die zu einer Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, fir die im We-
sentlichen.gleiche Nutzungs- und Wertverhaltnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grund-
stlicksflache. Der veroffentlichte Bodenrichtwert wurde beziiglich seiner absoluten Hohe auf Plausibilitat uber-
prift.und als zutreffend beurteilt. Die nachstehende Bodenwertermittiung erfolgt deshalb auf der Grundlage
des)Bodenrichtwerts. Abweichungen des Bewertungsgrundstiicks von dem Richtwertgrundstick in den wert-
beeinflussenden Grundstlicksmerkmalen — wie ErschlieBungszustand, beitragsrechtlicher Zustand, Lage-
merkmale; Art'und Maf der baulichen oder sonstigen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstiickszuschnitt —
sind durch-entsprechende Anpassungen des Bodenrichtwerts bertcksichtigt.

Sowohl bei der Sachwert- als auch bei der Ertragswertermittiung sind alle, das Bewertungsgrundstuck betref-
fende besonderen objektspezifischen Grundstucksmerkmale sachgemal zu bericksichtigen. Dazu zahlen
insbesondere:

e besondere Ertragsverhaltnisse (z. B. Abweichungen von der marktiblich erzielbaren Miete),
¢ Baumangel und Bauschaden,

e grundsticksbezogene Rechte und Belastungen,

e Nutzung des Grundstiicks fir Werbezwecke und

¢ Abweichungen in der Grundstiicksgroe, insbesondere wenn Teilflachen selbststandig verwertbar sind.
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4.3 Bodenwertermittlung

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstiicks
Der Bodenrichtwert betragt 65,00 €/m? zum Stichtag 01.01.2024. Das Bodenrichtwertgrundstiick ist wie folgt

definiert:

Entwicklungsstufe

Art der baulichen Nutzung
beitragsrechtlicher Zustand
Zahl der Vollgeschosse (ZVG)
Bauweise

Grundstlcksflache (f)

Beschreibung des Bewertungsgrundstiicks

Wertermittlungsstichtag
Entwicklungsstufe

Art der baulichen Nutzung
beitragsrechtlicher Zustand
Zahl der Vollgeschosse (ZVG)
Bauweise

Grundstlcksflache (f)

baureifes Land

WA (allgemeines Wohngebiet)
frei

Il

offen

700 m?

23.06.2025

baureifes Land

WA (allgemeines Wohngebiet)
frei

Il

offen

1.067 m?
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4.3.1 Bodenwertermittlung des Bewertungsgrundstiicks

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhaltnisse zum Wertermittiungsstichtag
23.06.2025 und die wertbeeinflussenden Grundstiicksmerkmale des Bewertungsgrundstiicks angepasst.

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erlauterung
beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts = frei

beitragsfreier Bodenrichtwert | = 65,00 €/m?

(Ausgangswert fir weitere Anpassung)

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts
Richtwertgrundstick | Bewertungsgrundstick | Anpassungsfaktor Erlduterung
Stichtag 01.01.2024 23.06.2025 X 1,000

lll. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstiicksmerkmalen

Art der baulichen| WA (allgemeines WA (allgemeines x 1,000
Nutzung Wohngebiet) Wohngebiet)
lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag = 65,00 €/m?
Flache (m?) 700 1.067 x 0,97 E1
Entwicklungsstufe baureifes Land baureifes Land X 1,000
Vollgeschosse il I x 1,000
Bauweise offen offen x 1,000
vorlaufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier. Bo-| = 62,99 €/m?
denrichtwert
IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts ' Erlauterung
objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert = 62,99 €/m?
Flache x 1.067 m?
beitragsfreier Bodenwert = 67.21033€
rd. 67.200,00 €

Der beitragsfreie Bodenwert betragt zum Wertermittlungsstichtag 23.06.2025 insgesamt 67.200,00 €.

4.3.2 - Erlauterungen zur Bodenrichtwertanpassung

E1 - Grundstiicksflachen-Umrechnung; Ermittlung des Anpassungsfaktors:
Zugrunde gelegte Methodik: LGMB RLP 2025 Tab. 4.5-22

Grundstlicksgroflen-Umrechnungskoeffizienten fir Wohnbauland

Flache Koeffizient
Bewertungsobjekt 1.067 0,94
Vergleichsobjekt 700 0,97

Anpassungsfaktor (GFZ) = Koeffizient(Bewertungsobjekt) / Koeffizient(Vergleichsobjekt) = 0,97
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4.4  Sachwertermittiung

441 Das Sachwertmodell der Inmobilienwertermittlungsverordnung

Das Modell der Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren ist in den §§ 35 — 39 ImmoWertV 21 beschrie-
ben.

Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts, den vorlaufigen-Sachwerten der auf dem
Grundstlick vorhandenen baulichen Anlagen {(wie Gebaude und bauliche AufRenanlagen) sowie der sonstigen
(nicht baulichen) Anlagen (vgl. § 35 Abs. 2 ImmoWertV 21) und ggf. den Auswirkungen der zum Wertermitt-
lungsstichtag vorhandenen besonderen objektspezifischen Grundstiicksmerkmale abgeleitet,

Der Bodenwert ist getrennt vom Sachwert der baulichen und sonstigen Anlagen gemaR_§ 40 Abs. 1 Im-
moWertV 21 i.d.R. im Vergleichswertverfahren nach den §§ 24 — 26 ImmoWertV 21 grundsatzlich so zu ermit-
teln, wie er sich ergeben wiirde, wenn das Grundstiick unbebaut ware.

Der voriaufige Sachwert der baulichen Anlagen (inkl. besonderer Bauteile, besonderer (Betriebs)Einrichtungen
und sonstiger Vorrichtungen) ist auf der Grundlage durchschnittlicher -Herstellungskosten unter Beriicksichti-
gung der jeweils individuellen Merkmale, wie z.B. Objektart, Gebaudestandard-und Restnutzungsdauer (Al-
terswertminderung) abzuleiten.

Der vorlaufige Sachwert der Aulenanlagen wird, sofern-dieser nicht bereits anderweitig miterfasst worden ist,
entsprechend der Vorgehensweise flr die Gebaude i.d.R: auf der Grundlage von-durchschnittlichen Herstel-
lungskosten, Erfahrungssatzen oder hilfsweise durch sachverstandige Schatzung-(vgl. § 37 immoWertV 21)
ermittelt.

Die Summe aus Bodenwert, vorlaufigem Sachwert der baulichen Anlagen und vorlaufigem Sachwert der bau-
lichen AuBenanlagen und sonstigen Anlagen ergibt den vorldufigen Sachwert des Grundstlicks.

Der so rechnerisch ermittelte vorldufige Sachwert ist anschlieBend hinsichtlich seiner Realisierbarkeit auf dem
ortlichen Grundstiicksmarkt zu beurteilen. Zur Berucksichtigung der Marktlage (allgemeine Wertverhaltnisse)
ist i.d.R. eine Marktanpassung mittels ‘Sachwertfaktor erforderlich. Diese sind durch Nachbewertungen, d.h.
aus den Verhaltnissen von realisierten Vergleichskaufpreisen und fir diese Vergleichsobjekte berechnete vor-
laufige Sachwerte (= Substanzwerte) zu ermittein. Die ,Marktanpassung® des vorlaufigen Sachwerts an die
Lage auf dem drtlichen Grundstucksmarkt fihrtim Ergebnis erst zum marktangepassten voridufigen Sachwert
des Grundstlicks und stellt:damit den ,wichtigsten Rechenschritt* innerhalb der Sachwertermittiung dar.

Das Sachwertverfahren ist insbesondere durch die:Verwendung des Sachwertfaktors ein Preisvergleich, bei
dem vorrangig der Zeitwert der Substanz (Boden + Gebaude + Auftenanlagen + sonstige Anlagen) den Ver-
gleichsmafistab bildet.

Der Sachwert ergibt sich aus dem marktangepassten vorldufigen Sachwert nach Beriicksichtigung ggf. vor-
handener besonderer objektspezifischer. Grundstiicksmerkmale (vgl. § 35 Abs. 4 ImmoWertV 21).

4.4.2 Erlauterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begriffe

Herstellungskosten (§ 36 Abs. 2 ImmoWertV 21)

Die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen werden durch Multiplikation der Gebaude-
flache (m?) des (Norm)Gebaudes mit Normalherstellungskosten (NHK) fir vergleichbare Gebaude ermittelt.
Den sg ermittelten durchschnittlichen Herstellungskosten sind noch die Werte von besonders zu veranschla-
genden Bauteilen und besonderen (Betriebs) Einrichtungen hinzuzurechnen.

Normalherstellungskosten

Die Normalherstellungskosten (NHK) basieren auf Auswertungen von reinen Baukosten fir Gebaude mit an-
ndhernd gleichem Ausbau- und Gebaudestandard ('Normobjekt'). Sie werden flir die Wertermittiung auf ein
einheitliches Index-Basisjahr zuriickgerechnet. Die Normalherstellungskosten besitzen iiberwiegend die Di-
mension ,€/m? Brutto-Grundflache* oder ,€/m? Wohnflache" des Gebaudes und verstehen sich inkl. Mehrwert-
steuer.
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Baunebenkosten (Anlage 4 Nr. I.1. Abs. 3 ImmoWertV 21)

Die Normalherstellungskosten umfassen u. a. auch die Baunebenkosten (BNK), welche als ,Kosten fir Pla-
nung, Baudurchfuhrung, behdrdiiche Prifung und Genehmigungen* definiert sind.

Die Baunebenkosten sind daher in den hier angesetzten durchschnittlichen Herstellungskosten bereits enthal-
ten.

Baukostenregionalfaktor

Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) beschreibt im Allgemeinen das Verhaltnis der durchschnittlichen
ortlichen zu den bundesdurchschnittiichen Baukosten. Durch ihn sollen die durchschnittlichen Herstellungs-
kosten an das drtliche Baukostenniveau angepasst werden. GemaR § 36 Abs.-3-ImmoWertV.21"ist der Regi-
onalfaktor ein bei der Ermittlung des Sachwertfaktors festgelegter Modellparameter.

Gesamtnutzungsdauer

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) bezeichnet die Anzahl der Jahre; in-denen eine bauliche Anlage bei ord-
nungsgemafier Bewirtschaftung vom Baujahr an gerechnet Ublicherweise wirtschaftlich genutzt werden kann.
Sie ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittiungsdaten zugrunde liegenden Mo-
dell.

Restnutzungsdauer (§ 4i. V. m. § 12 Abs. 5 ImnmoWertV 21)

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemalier
Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster
Naherung die Differenz aus 'Ublicher Gesamtnutzungsdauer' abziiglich 'tatsdchlichem Lebensalter am Wer-
termittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann-verlangert {(d.-h. das Gebaude fiktiv verjingt),
wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche-Modernisierungsmafnahmen ' durchgefithrt wurden oder in den
Wertermittlungsansatzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur
Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgefiihrt unterstellt‘werden.

Alterswertminderung (§ 38 InmoWertV 21)

Die Wertminderung der Gebaude wegen Alters (Alterswertminderung) wird i. d. R. nach dem linearen Ab-
schreibungsmodell auf der Basis der ermittelten Restnutzungsdauer (RND) des Gebaudes und der jeweils
modellhaft anzusetzenden Gesamtnutzungsdauer (GND) vergleichbarer Gebaude ermittelt.

Zuschlag fiir nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile

Von den Normalherstellungskosten nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile, wie beispielsweise besondere
Bauteile, besondere (Betriebs-)Einrichtungen und sonstige Besonderheiten (u.a. Ausbauzuschlag) konnen
durch marktibliche Zuschlage bei den durchschnittlichen Herstellungskosten beriicksichtigt werden.

AuBenanlagen

Dies sind auerhalb der Gebaude befindliche mit dem Grundstiick fest verbundene bauliche Anlagen (insbe-
sondere Ver- und Entsorgungsanlagen.von der GebaudeauRBenwand bis zur Grundstlicksgrenze, Einfriedun-
gen, Wegebefestigungen) und nicht bauliche Anlagen (insbesondere Gartenanlagen).

Sachwertfaktor (§ 21 Abs. 3 ImmoWertV 21)

Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis ,vorldufiger Sachwert" ist in aller Regel nicht mit hierftr
gezahlten Marktpreisen identisch. Deshalb muss das Rechenergebnis ,voriaufiger Sachwert" (= Substanzwert
des Grundstlicks) an den Markt, d. h. an die flr vergleichbare Grundstiicke realisierten Kaufpreise angepasst
werden. Das erfolgt mittels des sog. objektspezifisch angepassten Sachwertfaktors.

Der Sachwertfaktor ist das durchschnittliche Verhaltnis aus Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden, nach
den Vorschriften der ImmoWertV 21 ermitteiten ,vorlaufigen Sachwerte” (= Substanzwerte). Er wird vorrangig
gegliedert nach der Objektart (er ist z.B. fir Einfamilienhausgrundstiicke anders als fir Geschaftsgrundstii-
cke), der Region (er ist z.B. in wirtschaftsstarken Regionen mit hohem Bodenwertniveau héher als in wirt-
schaftsschwachen Regionen) und der Objektgroie.

Durch die sachrichtige Anwendung des aus Kaufpreisen fir vergleichbare Objekte abgeleiteten Sachwertfak-
tors ist das Sachwertverfahren ein echtes Vergleichspreisverfahren.
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Marktiibliche Zu- oder Abschlige (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21)

Lassen sich die allgemeinen Wertverhaltnisse bei Verwendung der Sachwertfaktoren auch durch eine Anpas-
sung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend beriicksichtigen, ist zur Ermitt-
lung des marktangepassten vorlaufigen Sachwerts eine zusatzliche Marktanpassung durch marktibliche Zu-
oder Abschlage erforderlich.

Besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21)

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstiicksmerkmalen versteht man alle vom Ublichen Zustand
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichun-
gen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Uberalterung, insbesondere Baumangel und
Bauschaden (siehe nachfolgende Erlauterungen), grundstiicksbezogene Rechte-und Belastungen oder Ab-
weichungen von den marktublich erzielbaren Ertragen).

Baumangel und Bauschaden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21)

Baumangel sind Fehler, die dem Gebaude i. d. R. bereits von Anfang-an anhaften =z. B. durch mangeihafte
Ausflhrung oder Planung. Sie konnen sich auch als funktionale oder-dsthetische Mange! durch die Weiterent-
wicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen.

Bauschaden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen; auf nachtragliche dufere Einwirkungen oder
auf Folgen von Baumangeln zurlckzuflihren.

Fir behebbare Schaden und Mangel werden die diesbeziiglichen Wertminderungen auf der Grundlage der
Kosten geschatzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die-Schatzung kann-durch pauschale Ansatze
oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittiungen erfolgen.

Der Bewertungssachverstandige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines
normalen Bauzustandes nur Uberschldgig schéatzen, da

e nur zerstorungsfrei — augenscheinlich-untersucht wird,

¢ grundsétzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu.ist.die Beauftragung eines Sachverstiandigen
fur Schaden an Gebduden notwendig).

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund
der Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf basierenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin
ohne jegliche differenzierte:Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. 4. Funktionsprifungen, Vorpla-
nung und Kostenschéatzung:angesetzt sind.
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4.4.3 Sachwertberechnung

Gebaudebezeichnung

Einfamilienhaus

Scheune

Normalherstellungskosten (Basisjahr 2010)

725,00 €/m? BGF

350,00 €/m? BGF

Berechnungsbasis

¢ Brutto-Grundflache (BGF) rd. 342 m? rd. 192 m?

Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen 247.950,00 € 67.200,00 €

Anlagen im Basisjahr 2010

Baupreisindex (BPI) 23.06.2025 (2010 = 100) 187,2/100 187,2/100

Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen 464.162,40 € 125.798,40 €

Anlagen am Stichtag

Regionalfaktor 1,000 1,000

Regionalisierte Herstellungskosten der baulichen An- 464.162,40 € 125.798,40 €

lagen am Stichtag

Alterswertminderung

¢ Modell linear linear

o Gesamtnutzungsdauer (GND) 80 Jahre 30 Jahre

s Restnutzungsdauer (RND) 12 Jahre 8 Jahre

¢ prozentual 85,00:% 73,33 %

o Faktor 0,15 0,2667

Alterswertgeminderte regionalisierte durchschnitt- 69.624,36 € 33.550,43 €

liche Herstellungskosten

Zuschlag fiir nicht erfasste werthaltige einzelne 1.000,00 € 0,00 €

Bauteile (Zeitwert)

vorlaufiger Sachwert der baulichen Anlagen 70.624,36 € 33.550,43 €

vorlaufiger Sachwert der baulichen Anlagen (ohne AuBenaniagen) 104.174,79 €

vorlaufiger Sachwert der baulichen Auenanlagen und sonstigen Anlagen + 5.208,74 €

vorlaufiger Sachwert'der baulichen Anlagen = 109.383,53 €

beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) + 67.200,00 €

vorlaufiger Sachwert = 176.583,53 €

Sachwertfaktor X 1,02

Marktanpassung durch marktiibliche Zu- oder Abschlage = 0,00 €

marktangepasster vorlaufiger Sachwert = 180.115,20 €

besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale = 0,00 €

Sachwert = 180.115,20 €
rd. 180.000,00 €
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44.4 Erlauterung zur Sachwertberechnung

Berechnungsbasis

Die Berechnung der Gebaudefltichen (Brutto-Grundflachen (BGF) oder Wohnflaichen (WF)) wurde von mir
durchgefiihrt. Die Berechnungen weichen modellbedingt teilweise von der diesbezlglichen Vorschrift (DIN 277
— Ausgabe 2005 bzw. WoFI1V) ab; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. Die
Abweichungen bestehen daher insbesondere in wertbezogenen Modifizierungen (vgl..[2], Teil 1, Kapitel 16
und 17),

bei der BGF z. B.
¢ (Nicht)Anrechnung der Gebaudeteile c (z. B. Balkone) und
e Anrechnung von (ausbaubaren aber nicht ausgebauten) Dachgeschossen;

Herstellungskosten

Die Normalherstellungskosten (NHK) werden nach den Ausfiihrungen-in der Wertermittlungsliteratur und den
Erfahrungen des Sachverstandigen auf der Basis der Preisverhaltnisse im Basisjahr angesetzt. Der Ansatz
der NHK ist aus [1], Kapitel 3.01.1 entnommen.

Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010 (NHK 2010) fiir das Gebaude:
Einfamilienhaus

Ermittlung des Gebaudestandards:

Bauteil Wagungsanteil Standardstufen
[%] 1 2 3 4 5

Aullenwande 23,0 % 1,0

Dach 15,0 % 1,0

Fenster und AulRenturen 11,0.% 1,0

Innenwande und -tlren 11,0 % 1,0

Deckenkonstruktion und Treppen 11,0 % 1,0

Fubdden 5,0 % 1,0

Sanitareinrichtungen 9,0 % 1,0

Heizung 9,0 % 1,0

Sonstige technische Ausstattung 6,0 % 1,0

insgesamt 100,0 % 00% | 90| 00% | 00% | 00%

Beschreibung der ausgewahlten Standardstufen

Auflenwande

ein-/zweischaliges Mauerwerk, z.B. Gitterziegel oder Hohlblocksteine; verputzt und ge-

Stargagstute 2 strichen oder Holzverkleidung; nicht zeitgemaler Warmeschutz (vor ca. 1995)

Dach

einfache Betondachsteine oder Tondachziegel, Bitumenschindeln; nicht zeitgemalie

Standardstufe 2 Dachdammung (vor ca. 1995)

Fenster und Aufentliren

Zweifachverglasung (vor ca. 1995); Haustur mit nicht zeitgemafRem Warmeschutz (vor

Standardstufe 2 ca. 1995)

Innenwénde und -tlren

massive tragende Innenwande, nicht tragende Wande in Leichtbauweise (z.B. Holz-

SElicet slelis 5 stdnderwande mit Gipskarton), Gipsdielen; leichte Turen, Stahlzargen

Az.: 3K 19/25 Neudorfstrafie 50, 66957 Eppenbrunn Seite 19 von 40



o Auf dem Land 10
Immobilienbewertung Stracke i e
Ingenieurbtiro flir Immobilienbewertung Telefon: 0 63 33/ 27 54 83 25

Telefax: 0 63 33 /27 54 83 20

Deckenkonstruktion und Treppen

Holzbalkendecken mit Flllung, Kappendecken; Stahl- oder Hartholztreppen in einfa-

S ety cher Art und Ausfuhrung

FulRboden

Standardstufe 2 Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Boden einfacher Art und Ausfiihrung

Sanitareinrichtungen

1 Bad mit WC, Dusche oder Badewanne; einfache Wand--und-Bodenfliesen, teilweise

Standardstufe 2 ;
gefliest

Heizung

Fern- oder Zentralheizung, einfache Warmluftheizung, einzelne Gasaullenwandther-

StaqeeidSinfeT men, Nachtstromspeicher-, FuBbodenheizung (vor.ca. 1995)

Sonstige technische Ausstattung

Standardstufe 2 | wenige Steckdosen, Schalter und Sicherungen

Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 fiir das Gebaude: Einfamilienhaus

Nutzungsgruppe: Ein- und Zweifamilienhauser
Anbauweise: freistehend
Gebaudetyp: KG, EG;-ausgebautes DG

Beriicksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebaudes

Standardstufe tabellierte relativer relativer
NHK 2010 Gebaudestan- NHK 2010-Anteil
dardanteil
[€/m? BGF] [%] [€/m? BGF]
1 655,00 0,0 0,00
2 725,00 100,0 725,00
3 835,00 0,0 0,00
4 1.005,00 0,0 0,00
5 1.260,00 0,0 0,00
gewogene, standardbezogene NHK 2010 = 725,00
gewogener Standard = 2,0

Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts zwischen die
tabellierten NHK.

NHK 2010 fiir das Bewertungsgebaude = 725,00 €/m? BGF
rd. 725,00 €/m? BGF
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Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010 (NHK 2010) fiir das Gebaude:
Scheune

Ermittlung des Gebaudestandards:

Bauteil Wagungsanteil Standardstufen
[%] 1 2 3 4 5

Aullenwande 20,0 % 1,0

Konstruktion 20,0 % 1,0

Dach 20,0 % 1,0

Fenster und Aufdentiren 20,0 % 1,0

Innenwande und -tlren 10,0 % 1,0

FuBboden 10,0 % 1,0

insgesamt 100,0 % 0,0% 0,0% [ 100,0% | 00% | 0,0%

Beschreibung der ausgewahlten Standardstufen

Auflenwande

ein-/zweischaliges Mauerwerk, z.B. aus Leichtziegeln, Kalksandsteinen, Gasbetonstei-
Standardstufe 3 | nen; Edelputz; gedammte -Metall-Sandwichelemente; - Warmedammverbundsystem
oder Warmedammputz (nach ca. 1995)

Konstruktion

Standardstufe 3 iStahI— und Betonfertigteile

Dach

Faserzement-Schindeln, beschichtete Betondachsteine und Tondachziegel; Folienab-

Standardstufe 3 dichtung; Dachddmmung (nach ca. 1995)

Fenster und Auflentliren

Standardstufe 3 lzweifachvefglasung {nach ca. 1995)

Innenwande und -tlren

Standardstufe 3 | Anstrich

FulRboden
Standardstufe .3 | Beton

Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 fiir das Gebaude: Scheune
Nutzungsgruppe: Lagergebaude
Gebaudetyp: Lagergebaude ohne Mischnutzung, Kaltlager

Beriicksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebaudes

Standardstufe tabellierte relativer relativer
NHK 2010 Gebaudestan- NHK 2010-Anteil
dardanteil
[€/m? BGF] [%] [€/m? BGF]
1 0,00 0,0 0,00
2 0,00 0,0 0,00
3 350,00 100,0 350,00
4 490,00 0,0 0,00
5 640,00 0,0 0,00
gewogene, standardbezogene NHK 2010 = 350,00
gewogener Standard = 3,0
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Die Ermittiung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts zwischen die
tabellierten NHK.

NHK 2010 fiir das Bewertungsgebaude = 350,00 €/m? BGF
rd. 350,00 €/m? BGF

Zuschlag fiir nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile

Fur die von den Normalherstellungskosten nicht erfassten werthaltigen einzelnen Bauteile werden pauschale
Herstellungskosten- bzw. Zeitwertzuschlage in der Hohe geschatzt, wie dies dem gewohnlichen Geschafts-
verkehr entspricht. Grundlage der Zuschlagsschatzungen sind insbesondere die in [1], Kapitel-3.01.2, 3.01.3
und 3.01.4 angegebenen Erfahrungswerte fir durchschnittliche Herstellungskosten bzw. Ausbauzuschlage.
Bei alteren und/oder schadhaften und/oder nicht zeitgemaRen werthaltigen-einzelnen Bauteilen erfoigt die
Zeitwertschatzung unter Berlcksichtigung diesbeziiglicher Abschldge.

Gebaude: Einfamilienhaus

Bezeichnung Zeitwert
Besondere Bauteile (Einzelaufstellung)

Dachgauben Vorder-u. Ruckseite 1.000,00 €
Summe 1.000,00 €

Baupreisindex

Bei den angesetzten Normalhersteliungskosten(NHK 2010) handelt es sich um durchschnittliche Herstel-
lungskosten fir das (Basis-)Jahr 2010. Um die von diesem Zeitpunkt bis zum Wertermittiungsstichtag veran-
derten Baupreisverhaltnisse zu bericksichtigen, wird der vom-Statistischen Bundesamt zum Wertermittiungs-
stichtag zuletzt veroffentlichte und fur die jeweilige Art der baulichen Anlage zutreffende Baupreisindex ver-
wendet. Da sich der vom Statistischen Bundesamt veréffentlichte Baupreisindex nicht auf das Basisjahr der
NHK 2010 bezieht, ist dieser auf das Basisjahr 2010=100 umzurechnen. Sowohl die vom Statistischen Bun-
desamt veroffentlichten als auch die auf die fir Wertermittiungszwecke notwendigen weiteren Basisjahre um-
gerechneten Baupreisindizes sind-auch in [1], Kapitel 4.04.1 abgedruckt.

Baukostenregionalfaktor

Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) ist eine-Modellgrofte im Sachwertverfahren. Aufgrund der Mo-
dellkonformitat (vgl. § 10-Abs. "1 ImmoWertV 21).wird bei der Sachwertberechnung der Regionalfaktor ange-
setzt, der auch bei der Ermittlung des Sachwertfaktors zugrunde lag.

Baunebenkosten

Die Baunebenkosten (BNK) enthalten insbesondere Kosten fir Planung, Baudurchfihrung, behordliche Pru-
fungen und Genehmigungen: Sie sind in den angesetzten NHK 2010 bereits enthalten.

Auflenanlagen

- aufwendige Sandsteinstitzmauer

AuBRenanlagen vorlaufiger Sachwert (inkl. '
BNK) ’
prozentuale Schatzung: 5,00 % der vorlaufigen Gebaudesachwerte insg. 5.208,74 €
(104:174,79 €) _ ———
Summe 520874€ |
Gesamtnutzungsdauer

Die Ubliche wirtschaftliche Nutzungsdauer = Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der fiir die Bestim-
mung der NHK gewahlten Gebaudeart sowie dem Gebaudeausstattungsstandard. Sie ist deshalb wertermitt-
lungstechnisch dem Gebaudetyp zuzuordnen und ebenfalls aus [1], Kapitel 3.02.5 entnommen.

Az.: 3K 19/25 Neudorfstralte 50, 66957 Eppenbrunr{ Seite 22 von 40



i Auf dem Land 10
Immobilienbewertung Stracke pybomglll.
Ingenieurbiro fur Immobilienbewertung Telefon: 063 33/27 54 83 25

Telefax: 0 63 33 /27 54 83 20

Ermittlung der standardbezogenen GND fiir das Gebaude: Scheune

Die GND wird mit Hilfe des Gebaudestandards aus den fur die gewahite Gebaudeart und den Standards ta-
bellierten Gblichen Gesamtnutzungsdauern bestimmt.

Standard 1 2 3 4 5
ubliche GND [Jahre] 30 40 50

Die standardbezogene Gesamtnutzungsdauer bei einem Gebaudestandard von 3,0 betragt demnach rd. 30
Jahre.

Restnutzungsdauer

Als Restnutzungsdauer ist in erster Naherung die Differenz aus 'Ublicher. Gesamtnutzungsdauer' abziiglich
‘tatsachlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlangert
(d. h. das Gebaude fiktiv verjingt), wenn beim Bewertungsobjekt.wesentliche Modernisierungsmalinahmen
durchgefuhrt wurden oder in den Wertermittiungsansatzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung
des Instandhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittiung als-bereits durchgefuhrt unterstelit
werden.

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berlicksichtigung von durchgefihrten oder zeit-
nah durchzufuhrenden wesentlichen Modernisierungsmalnahmen; wird das in-[1], Kapitel 3.02.4 beschrie-
bene Modell angewendet.

Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer fiir das Gebaude: Einfamilienhaus

Das gemaR Inschrift Eingangstur ca. 1927 errichtete Gebaude wurde vermutlich (keine Innenbesichtigung)
nicht (wesentlich) modernisiert.

In Abhangigkeit von:

¢ der Ublichen Gesamtnutzungsdauer (80 Jahre) und

e dem (,vorlaufigen rechnerischen') Gebaudealter (2025 — 1927 = 98 Jahre) ergibt sich eine (voriaufige
rechnerische) Restnutzungsdauer.von (80 Jahre — 98 Jahre =) 0 Jahren

¢ und aufgrund des Modernisierungsgrads-"nicht modernisiert” und der augenscheinlichen Beurteilung wird
fur das Gebaude eine (modifizierte) Restnutzungsdauer von 12 Jahren und somit ein fiktives Baujahr von
1957 angesetzt.

Differenzierte Ermittiung der Restnutzungsdauer fiir das Gebaude: Scheune
Das ca. 1927 errichtete Gebaude wurde nicht.(wesentlich) modernisiert.

In Abhangigkeit von:

o der Ublichen:Gesamtnutzungsdauer (30 Jahre) und

o dem:{,vorlaufigen rechnerischen®) Gebaudealter (2025 — 1927 = 98 Jahre) ergibt sich eine (vorlaufige
rechnerische) Restnutzungsdauer von (30 Jahre — 98 Jahre =) 0 Jahren

e ‘Und-aufgrund-des Modernisierungsgrads "nicht (wesentlich) modernisiert” und der augenscheinlichen Be-
urteilung wird fur das Gebaude eine (modifizierte) Restnutzungsdauer von 8 Jahren und somit ein fiktives
Baujahr'von 2003.

Alterswertminderung
Die Alterswertminderung der Gebaude erfolgt nach dem linearen Abschreibungsmodeli.

Sachwertfaktor

Der angesetzte objektartspezifische Sachwertfaktor wurde auf der Grundlage der verfiigbaren Angaben des
Landesgrundstiicksmarktberichtes 2025 (LGMB 2025) berechnet. Die im Marktsegment 1 befindliche Ge-
meinde Eppenbrunn hat zum Wertermittlungsstichtag (23.06.2025) ein Bodenwertniveau im Bereich der
Strafle ,Neudorfstralle” in Hohe von 65 €/m?. Bei einem voriaufigen Sachwert von 176.583 € wurde ein Sach-
wertfaktor von 1,02 bestimmt.
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4.5 Ertragswertermittiung

4.5.1 Das Ertragswertmodell der Inmobilienwertermittlungsverordnung
Das Modell fuir die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 27 — 34 ImmoWertV 21 beschrieben.

Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den marktiiblich erzielbaren jahrlichen Ertragen (insbesondere
Mieten und Pachten) aus dem Grundstick. Die Summe aller Ertrage wird als Rohertrag-bezeichnet. Mallgeb-
lich fir den vorlaufigen (Ertrags)Wert des Grundsticks ist jedoch der Reinertrag. Der Reinertrag ermittelt sich
als Rohertrag abzlglich der Aufwendungen, die der Eigentumer fir die Bewirtschaftung einschlielich Erhal-
tung des Grundstucks aufwenden muss (Bewirtschaftungskosten).

Das Ertragswertverfahren fut auf der Uberlegung, dass der dem Grundstiickseigentiimer verbleibende Rein-
ertrag aus dem Grundstlck die Verzinsung des Grundstlckswerts (bzw. des dafiir gezahlten Kaufpreises)
darstellt. Deshalb wird der Ertragswert als Rentenbarwert durch Kapitalisierung des:Reinertrags bestimmt.

Hierbei ist zu beachten, dass der Reinertrag fiir ein bebautes Grundstlick sowghl die Verzinsung fiir den Grund
und Boden als auch fir die auf dem Grundstiick vorhandenen baulichen (insbesondere Gebadude) und sons-
tigen Anlagen (z. B. Anpflanzungen) darstellt. Der Grund und Boden gilt grundsatzlich als unverganglich (bzw.
unzerstorbar). Dagegen ist die (wirtschaftliche) Restnutzungsdauer der-baulichen und sonstigen Anlagen
zeitlich begrenzt.

Der Bodenwert ist getrennt vom Wert der Gebaude und-AuRenanliageni. d. R; im_Vergleichswertverfahren
(vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV 21) grundsatzlich so zu ermitteln, wie er. sich ergeben wiirde, wenn das Grund-
stlick unbebaut ware.

Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil wird durch Multiplikation des Bodenwerts mit dem (ob-
jektspezifisch angepassten) Liegenschaftszinssatz bestimmt. (Der Bodenertragsanteil stellt somit die ewige
Rentenrate des Bodenwerts dar.)

Der auf die baulichen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt'sich als Differenz ,(Gesamt)Reinertrag des
Grundstiicks" abziiglich ,Reinertragsanteil des Grund und Bodens".

Der vorlaufige Ertragswert der baulichen Anlagen wird durch Kapitalisierung (d. h. Zeitrentenbarwertbe-
rechnung) des (Rein)Ertragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen unter Verwendung des (objektspe-
zifisch angepassten) Liegenschaftszinssatzes und der Restnutzungsdauer ermittelt.

Der vorlaufige Ertragswert setzt sich aus-der Summe von ,Bodenwert" und ,voriaufigem Ertragswert der bau-
lichen Anlagen® zusammen.

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale, die bei der Ermittlung des vorlaufi-
gen Ertragswerts. nicht bertcksichtigt wurden; sind bei der Ableitung des Ertragswerts aus dem marktange-
passten vorldufigen Ertragswert sachgemal zu berlicksichtigen.

Das Ertragswertverfahren stelltinsbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen abgeleiteten Liegen-
schaftszinssatzes einen Kaufpreisvergieich im Wesentlichen auf der Grundlage des marktiiblich erzielbaren
Grundstucksreinertrages dar.

4.5.2  Erlauterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe

Rohertrag (§ 31 Abs. 2 ImmoWertV 21)

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemafer Bewirtschaftung und zulassiger Nutzung marktiblich erziel-
baren Ertrage aus dem Grundstuck. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den (iblichen (nachhaitig gesi-
cherten) Einnahmemaoglichkeiten des Grundstlicks (insbesondere der Gebaude) auszugehen. Als marktublich
erzielbare Ertrage kdnnen auch die tatsachlichen Ertrage zugrunde gelegt werden, wenn diese marktiblich
sind.

Weicht die tatsachliche Nutzung von Grundsticken oder Grundstiicksteilen von den ublichen, nachhaltig ge-
sicherten Nutzungsmaglichkeiten ab und/oder werden fir die tatsdchliche Nutzung von Grundstlicken oder
Grundstiicksteilen vom Ublichen abweichende Entgelte erzielt, sind fiir die Ermittlung des Rohertrags zu-
nachst die fur eine Ubliche Nutzung marktublich erzielbaren Ertrage zugrunde zu legen.
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Bewirtschaftungskosten (§ 32 ImmoWertV 21)

Die Bewirtschaftungskosten sind marktiblich entstehende Aufwendungen, die fir eine ordnungsgemafe Be-
wirtschaftung und zuldssige Nutzung des Grundstiicks (insbesondere der Gebaude) laufend erforderlich sind.
Die Bewirtschaftungskosten umfassen die Verwaltungskosten, die Instandhaltungskosten, das Mietausfall-
wagnis und die Betriebskosten.

Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer Ertragsminderung.zu verstehen, die durch
uneinbringliche Rickstande von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder:durch voribergehenden
Leerstand von Raum, der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt ist, entsteht. Es
umfasst auch das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung eines
Mietverhaltnisses oder Raumung (§ 32 Abs. 4 ImmoWertV 21 und § 29 Satz 4-und 2 Il. BV):

Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag nur die Bewirtschaftungskosten{anteile) in Abzug
gebracht, die vom Eigentiimer zu tragen sind, d. h. nicht zusatzlich zum angesetzten Rohertrag auf die Mieter
umgelegt werden kénnen.

Ertragswert / Rentenbarwert (§ 29 und § 34 ImmoWertV 21)

Der vorlaufige Ertragswert ist der auf die Wertverhaltnisse am.Wertermittiungsstichtag bezogene (Einmal)Be-
trag, der der Summe aller aus dem Objekt wahrend seiner -Nutzungsdauer erzielbaren (Rein)Ertrage ein-
schlieBllich Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkinfte aller wahrend der Nutzungsdauer noch anfai-
lenden Ertrage — abgezinst auf die Wertverhaltnisse zum Wertermittiungsstichtag— sind wertmafig gleichzu-
setzen mit dem vorlaufigen Ertragswert des Objekts.

Als Nutzungsdauer ist fiir die baulichen und sonstigen ‘Anlagen die Restnutzungsdauer anzusetzen, fur den
Grund und Boden unendlich (ewige Rente).

Liegenschaftszinssatz (§ 21 Abs. 2 ImmoWertV 21)

Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengrofe im Ertragswertverfahren. Er ist auf der Grundlage geeigneter
Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinertrage fur mit.dem Bewertungsgrundstuck hinsichtlich Nut-
zung und Bebauung gleichartiger Grundstlicke nach den Grundsatzen des Ertragswertverfahrens als Durch-
schnittswert abgeleitet (vgl. § 21-Abs. 2 ImmoWertV 21). Der Ansatz des (marktkonformen) objektspezifisch
angepassten Liegenschaftszinssatzes flir die Wertermittiung-im Ertragswertverfahren stellt somit sicher, dass
das Ertragswertverfahren ein marktkonformes Ergebnis liefert, d.h. dem Verkehrswert entspricht.

Der Liegenschaftszinssatz ibernimmt demzufolge die Funktion der Marktanpassung im Ertragswertverfahren.
Durch ihn werden die.allgemeinen Wertverhaltnisse auf dem Grundstlicksmarkt erfasst.

Restnutzungsdauer(§4i. V. m..§ 12 Abs. 5 ImmoWertV 21)

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemaler
Bewirtschaftung voraussichtlich-noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster
Naherung die Differenz aus ‘liblicher Gesamtnutzungsdauer' abzuglich 'tatsachlichem Lebensalter am Wer-
termittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlangert (d. h. das Gebaude fiktiv verjlingt),
wenn beim:Bewertungsebjekt wesentliche ModernisierungsmalRnahmen durchgefuhrt wurden oder in den
Wertermittlungsansatzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur
Modernisierung-in der Wertermittiung als bereits durchgefihrt unterstellt werden.

Marktiibliche Zu- oder Abschlage (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21)

Lassen sich'die aligemeinen Wertverhaltnisse bei Verwendung der Liegenschaftszinsséatze auch durch eine
Anpassung. mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend bericksichtigen, ist zur
Ermittlung des marktangepassten vorldufigen Ertragswerts eine zusatzliche Marktanpassung durch marktib-
liche Zu- oder Abschlage erfordertich.

Besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21)

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstiicksmerkmalen versteht man alle vom Ublichen Zustand
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichun-
gen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Uberalterung, insbesondere Baumangel und
Bauschaden (siehe nachfolgende Erlduterungen), grundstliicksbezogene Rechte und Belastungen oder Ab-
weichungen von den marktlblich erzielbaren Ertragen).
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Baumaingel und Bauschéden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21)

Baumangel sind Fehler, die dem Gebaude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften — z. B. durch mangelhafte
Ausfihrung oder Planung. Sie kdnnen sich auch als funktionale oder asthetische Mangel durch die Weiterent-
wicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen.

Bauschaden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachtragliche duere Einwirkungen oder
auf Folgen von Baumangeln zuriickzufiihren.

Fir behebbare Schaden und Méangel werden die diesbezliglichen Wertminderungen:auf der Grundlage der
Kosten geschatzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schatzung kann durch pauschale Ansatze
oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittiungen:erfolgen.

Der Bewertungssachverstandige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines
normalen Bauzustandes nur uberschlagig schatzen, da

¢ nur zerstorungsfrei — augenscheinlich untersucht wird,

e grundsatzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die:Beauftragung eines Sachverstandigen
fur Schaden an Gebauden notwendig).

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund
Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne
jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen:o--a. Funktionsprifungen, Vorplanung
und Kostenschatzung angesetzt sind.

Az.: 3K 19/25 Neudorfstralle 50, 66957 Eppenbrunn Seite 26 von 40



Immobilienbewertung Stracke
Ingenieurburo fir Immobilienbewertung

Auf dem Land 10
66989 Hoheinod
Telefon: 0 63 33/27 54 83 25
Telefax: 0 63 33 /27 54 83 20

4.5.3 Ertragswertberechnung

Gebaudebezeichnung Mieteinheit Flache | Anzahl | marktiiblich erzielbare Nettokaltmiete

Ifd. | Nutzung/Lage (m?) (Stk.) (€/m?) monatlich jahrtich
Nr. bzw. (€ (€)
(€/Stk.)
Einfamilienhaus 1 | Wohnung ca. 187 - 6,00 1.122,00 13.464,00
EG, DG
Scheune 2 | Garage/Lager ca. 90 - 2,50 225,00 2.700,00
EG

Summe 277,00 - - 1,347,00 16.164,00
jahrlicher Rohertrag (Summe der marktiblich erzielbaren jahrlichen Nettokaltmie- 16.164,00 €
ten)

Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters)

(vgl. Einzelaufstellung) = 3.453,28 €
jahrlicher Reinertrag = 12.710,72 €
Reinertragsanteil des Bodens

2,80 % von 67.200,00 € (Liegenschaftszinssatz'x Bodenwert (beitragsfrei)) = 1.881,60 €
Reinertragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen = 10.829,12 €
Kapitalisierungsfaktor (gem. § 34 Abs. 2 ImmoWertV 21)

bei LZ = 2,80 % Liegenschaftszinssatz

und RND =12 Jahren Restnutzungsdauer x 10,074
vorlaufiger Ertragswert der baulichen-und sonstigen Anlagen = 109.092,55 €
beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittiung) + 67.200,00 €
vorlaufiger Ertragswert = 176.292,55 €
Marktanpassung durch marktiibliche Zu- oder Abschidge - 0,00 €
marktangepasster vorlaufiger Ertragswert = 176.292,55 €
besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale = 0,00 €
Ertragswert = 176.292,55 €

rd. 176.000,00 €
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4.5.4 Erlauterung zur Ertragswertberechnung

Wohn- bzw. Nutzflachen

Die Wohn- bzw. Nutzflache wurde iberschlgig aus der ermittelten Bruttogrundflache (BGF) errechnet (siehe
Aniage). Grundlage sind die Umrechnungsfaktoren nach Sprengnetter.

Rohertrag

Die Basis fiir die Ermittlung des Rohertrags ist die aus dem Grundstiick marktiublich-erzielbare Nettokaltmiete.
Diese entspricht der jahrlichen Gesamtmiete ohne samtliche auf den Mieter zusatzlich.zur Grundmiete umla-
gefahigen Bewirtschaftungskosten. Ein ortlicher Mietspiegel existiert nicht. Sie wird daher auf der Grundlage
von Vergleichsmieten fiir mit dem Bewertungsgrundstiick vergleichbar genutzte Grundstiicke aus der Miet-
preissammlung des Sachverstandigen bzw. diesbezlglich angestellten Recherchen als mittelfristiger Durch-
schnittswert abgeleitet.

» Wohnung im EG/DG; mittlerer Standard (angenommen) >> in Anlehnung an Preisspiegel WWohnimmobilien
2024 des ivd 6,00 €/m?

e Scheune (Garage/Lager) >> 2,50 €/m?

Bewirtschaftungskosten

Die vom Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungskostenanteile werden auf der Basis von Marktanalysen ver-
gleichbar genutzter Grundstiicke (insgesamt als prozentualer Anteil am Rohertrag,-oder auch auf €/m?* Wohn-
oder Nutzflache bezogen oder als Absolutbetrag je Nutzungseinheit-bzw. Bewirtschaftungskostenanteil) be-
stimmt.

Dieser Wertermittiung werden u. a. die in [1]; Kapitel 3,05 veroffentlichten durchschniitlichen Bewirtschaftungs-
kosten zugrunde gelegt. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwendet wurde,
das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssatze zugrunde liegt.

GemaR § 18 Abs. 1 Satz 1 ImmoWertV sind die Bewirtschaftungskosten (BWK) in der Hohe anzusetzen, wie
sie bei gewdhnlicher Bewirtschaftung nachhaltig entstehen.-Dementsprechend sind Bewirtschaftungskos-
ten in Ublicher (d. h. durchschnittlicher) und nachhaltiger (d.-h. zukiinftig im langjahrigen Durchschnitt anfal-
lender) Groftenordnung flr vergleichbare Objekte anzusetzen,(vgl. Sprengnetter in [2], Teil 6, Kapitel 2, Ab-
schnitt 2.2).

Die tatsachlichen Bewirtschaftungskosten konnen entweder liberdurchschnittlich hoch sein, z. B.
ebei Nachholung zuvor versaumter Instandsetzungsmafnahmen im Betrachtungszeitraum oder

ebei iibermaRig hohen'(d. h. uniiblichen und.ggf. auch unwirtschaftlichen) Instand- und Unterhaltungsaufwen-
dungen des Eigentumers,

bzw. unterdurchschnittlich-hoch, z. B. bei Vernachlassigung der Instandhaltung in den letzten Jahren.

Durch das:Zurlickgreifen auf (durchschnittliche) Erfahrungssatze wird verhindert, dass in der Wertermittlung
auf uniibliche — z. B..in der Person des derzeitigen Eigentimers begriindete — BWK abgestellt wird.

Zudem ist die Bestimmung der BWK fiir das Bewertungsobjekt grundsatzlich schon deshalb mit den in [1],
Kapitel 3.05, Tabelle 2 veroffentlichten durchschnittlichen Bewirtschaftungskosten vorzunehmen, weil
in dem gleichen Modell auch der verwendete Liegenschaftszinssatz abgeleitet wurde. Flr marktkonforme
Wertermittlungen ist es zwingend erforderlich, dass bei der Datenableitung und der Bewertung hinsichtlich der
wesentlich: wertbestimmenden Daten das gleiche Bewertungsmodeli angewendet wird (vgl. [2], Teil 2, Kapitel
2, Forderung 1).

Az.: 3K 19/25 Neudorfstra®e 50, 66957 Eppenbrunn Seite 28 von 40



ArA Auf dem Land 10
Immobilienbewertung Stracke e e
Ingenieurbiiro fir Immobilienbewertung Telefon: 0 63 33/ 27 54 83 25

Telefax: 0 63 33 /27 54 83 20

Bewirtschaftungskosten (BWK)

BWK-Anteil

Verwaltungskosten

Wohnen Wohnungen (Whg.) 1 Whg. x 359,00 € 359,00 €
Garagen (Gar.) 1 Gar. x 47,00 € 47,00 €

Instandhaltungskosten

Wohnen Wohnungen (Whg.) 187 m? x 14,00 €/m? 2.618,00 €
Garagen (Gar.) 1 Gar. x 106,00 € 106,00 €

Mietausfallwagnis

Wohnen 2,0 % vom Rohertrag b~ 323,28 €

Summe 3.453,28 €

Liegenschaftszinssatz

Der fir das Bewertungsobjekt angesetzte Liegenschaftszinssatz von 2,80 % wurde auf der Grundlage der
verfligbaren Angaben des Landesgrundstiicksmarktberichtes Rheinland-Pfalz 2025 fur das vorliegende Bo-
denwertniveau, die Wohnflache, die Gesamt- und Restnutzungsdauer sowie das Markisegment der Ge-
meinde, hier ,1“ fir Eppenbrunn, ermitteit.

Gesamtnutzungsdauer

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus:-der-Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittlungs-
daten zugrunde liegenden Modell. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwen-
det wurde, das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssatze zugrunde liegt.

Die GND ist aus [1], Kapitel 3.01.1 entnommen.

Restnutzungsdauer

Als Restnutzungsdauer ist in erster:Naherung die-Differenz aus.'Ublicher Gesamtnutzungsdauer' abziglich
'tatsachlichem Lebensalter am Wertermittiungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlangert
(d. h. das Gebaude fiktiv verjingt); wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmallnahmen
durchgefiihrt wurden oder. in-den Wertermittlungsansatzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung
des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgefiihrt unterstelit
werden.

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berlicksichtigung von durchgefiihrten oder zeit-
nah durchzufihrenden wesentlichen Modernisierungsmaflnahmen, wird das in {1], Kapitel 3.02.4 beschrie-
bene Modell angewendet.

Vgl. diesbeziglich die differenzierte RND-Ableitung in der Sachwertermittlung.
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4.6 Verkehrswert

Grundstiicke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstiicks werden Ublicherweise zu Kaufpreisen gehan-
delt, die sich vorrangig am Sachwert orientieren.

Der Sachwert wurde zum Wertermittiungsstichtag mit rd. 180.000,00 € ermitteit. Der zur Stitzung ermittelte
Ertragswert betragt rd. 176.000,00 €.

Das Bewertungsobjekt konnte nur von auflen begutachtet werden, deshalb wird ein Sicherheitsabschlag von
10 % des ermittelten vorlaufigen Sachwertes von 176.583,53 € (Seite 18) in Ansatz gebracht. Als Sicherheits-
abschlag werden rd. 18.000,00 € bericksichtigt.

Der Verkehrswert fir das mit einem Einfamilienhaus und einer ehemaligen Scheune bebaute Grundstiick in
66957 Eppenbrunn, Neudorfstralie 50

Grundbuch Blatt Ifd. Nr:
Eppenbrunn 1949 1
Gemarkung Flur Flurstlck
Eppenbrunn - 3288/1

wird zum Wertermittlungsstichtag 23.06.2025 mit rd.

162.000 €

in Worten: einhundertzweiundsechzigtausend Euro

geschatzt.

Der Sachverstandige versichert mit seiner Unterschrift, dass er die vorstehende Marktwertermittiung nach
bestem Wissen und Gewissen erstellt hat. Die herangezogenen:Daten beruhen auf Angaben bzw. Unterlagen

Hoheinodden 04.07.2025"

4

Dipl.-Wirtsc .-ing;'('FH)
Christian S$fracke

/

rDzp-16018- -03-00

Zeﬁlfmerter Immobiliengutachter LS

3966 DIN EN.ISONEC 17024
achverstandiger fur die Bewertung

(un) bebauter Grundstiicke sowie Mieten und Pachten

—
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Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur fir den Auftraggeber und den angegebenen
Zweck bestimmt. Eine Vervielfaltigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung ge-
stattet.

Der Auftragnehmer haftet fir die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswerts. Die sonstigen Beschreibungen und
Ergebnisse unterliegen nicht der Haftung.

Der Auftragnehmer haftet unbeschrénkt, sofern der Auftraggeber oder (im Falle einer vereinbarten Drittver-
wendung) ein Dritter Schadenersatzanspriiche geltend macht, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit, ein-
schlieBlich von Vorsatz oder grober Fahrldssigkeit der Vertreter oder Erfillungsgehilfen des Auftragnehmers
beruhen, in Fallen der Ubernahme einer Beschaffenheitsgarantie, bei arglistigem Verschweigen-von Mangein,
sowie in Falien der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit:

In sonstigen Fallen der leichten Fahrldssigkeit haftet der Auftragnehmer nur, sofern eine:Pflicht verletzt wird,
deren Einhaltung fir die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflicht). In
einem solchen Fall ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren und typischerweise eintretenden
Schaden begrenzt.

Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberihrt.

Ausgeschlossen ist die personliche Haftung des Erfillungsgehilfen; gesetzlichen Vertreters und Betriebsan-
gehorigen des Auftragnehmers fiir von ihnen durch leichte Fahrlassigkeit verursachte Schaden.

Die Haftung fiir die Vollstandigkeit, Richtigkeit und Aktualitdt von Informationen und Daten, die von Dritten im
Rahmen der Gutachtenbearbeitung bezogen oder (ibermittelt. werden, ist auf die Héhe des fur den Auftrag-
nehmer moglichen Rickgriffs gegen den jeweiligen Dritten beschrankt.

Eine Uber das Vorstehende hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen bzw. ist fur jeden Einzelfall auf maxi-
mal 1.000.000,00 EUR begrenzt.

AuRerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z. B. Straflenkarte, Stadtplan,
Lageplan, Luftbild, u. 8.) und Daten urheberrechtlich geschiitzt sind. Sie dirfen nicht aus dem Gutachten se-
pariert und/oder einer anderen Nutzung zugefiihrt werden. Falls'das Gutachten im Internet veroffentlicht wird,
wird zudem darauf hingewiesen, dass die Veréffentlichung nicht fiir kommerzielle Zwecke gestattet ist. Im
Kontext von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsversteigerungs-
verfahrens veréffentlicht werden, in anderen Failen maximal fur die Dauer von 6 Monaten.
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5 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software

5.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittiung

—in der zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gliltigen Fassung -

BauGB:
Baugesetzbuch

BauNVO:
Baunutzungsverordnung — Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke

BGB:
Biirgerliches Gesetzbuch

WEG:
Wohnungseigentumsgesetz — Gesetz (ber das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht

ErbbauRG:
Erbbaurechtsgesetz — Gesetz Uiber das Erbbaurecht

ImmoWertV:
Verordnung Uber die Grundsatze fur die Ermittlung.der Verkehrswerte von Immobilien und der fir die Werter-
mittlung erforderlichen Daten (Immobilienwertermittlungsverordnung — immoWertV)

SW-RL:
Richtlinie zur Ermittiung des Sachwerts (Sachwertrichtlinie — SW-RL)

VW-RL:
Richtlinie zur Ermittlung des Vergleichswerts und des Bodenwerts (Vergleichswertrichtlinie — VW-RL)

EW-RL:
Richtlinie zur Ermittlung des Ertragswerts (Ertragswertrichtlinie — EW-RL)

BRW-RL:
Richtlinie zur Ermittlung des Bodenrichtwerts (Badenrichtwertrichtiinie — BRW-RL)

WertR:
Wertermittlungsrichtlinien = Richtlinien fur die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) von Grundsticken

WMR:
Wohnflachen- und Mietwertrichtlinie — Richtlinie zur wohnwertabhangigen Waohnflachenberechnung und Miet-
wertermittlung

DIN 283:
DIN 283:Blatt 2 “Wohnungen; Berechnung der Wohnflachen und Nutzflachen” (Ausgabe Februar 1962; ob-
wohl im Oktober 1983 zuriickgezogen findet die Vorschrift in der Praxis weiter Anwendung)

GEG:
Gebaudeenergiegesetz — Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur
Warme- und Kélteerzeugung in Gebauden
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(2]

(3]
(4]

(5]

(6]

[7]
(8}

5.3

Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten

Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung — Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsammlung,
Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022

Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung — Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung, Spreng-
netter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022

Sprengnetter (Hrsg.): Sprengnetter Books, Online Wissensdatenbank zur Immobilienbewertung

Sprengnetter / Kierig: ImmoWertV. Das neue Wertermittiungsrecht — Kommentar zur Immaobilienwerter-
mittlungsverordnung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2010

Sprengnetter (Hrsg.): Sachwertrichtlinie und NHK 2010 — Kommentar zu der.neuen Wertermittlungs-
richtlinie zum Sachwertverfahren, Sprengnetter Inmobilienbewertung, Sinzig-2013

Sprengnetter / Kierig / Drieen: Das 1 x 1 der Immobilienbewertung, 2. Auflage, Sprengnetter Immobili-
enbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2018

Kleiber-Simon-Weyers: Verkehrswertermittlung von Grundstlicken, 4.’Auflage 2002

Oberer Gutachterausschuss fir Grundstlickswerte Rheinland-Pfalz: Landesgrundstiicksmarktbericht
2025

Verwendete fachspezifische Software

Das Gutachten wurde unter Verwendung des von der, Sprengnetter Real Estate Services GmbH, Bad Neue-
nahr-Ahrweiler entwickelten Softwareprogramms “Sprengnetter-ProSa” (Stand 30.05.2025) erstelit.
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6 Verzeichnis der Anlagen

Anlage 1: Liegenschaftskarte

Anlage 2: Bodenrichtwertkarte

Anlage 3: Bruttogrundflache / Wohnflache

Anlage 4: Auskinfte Beitragssituation, Flichennutzungs- u. Bebauungsplan

Anlage 5: Auskunft Baulasten

Anlage 6: Fotos
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6.1 Anlage 1: Liegenschaftskarte

genschaftskarte 1:1.000
heinland-Pfalz
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6.2 Anlage 2: Bodenrichtwertkarte

Bodenrichtwertkarte Rheinland-pPfalz @

66957 Eppenbrunn, Neudorfstr. 50 geoport

25.06 2025 102497283 | © GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2025)
Mathiay (ki Papserdruck): 1:2.000 e P a8
= Asdesnung: 38 mx 340 m
Q) 0 200 m

(io‘o_o‘n_-&hm:km. Rhoinland-Pralz Ebertagert mit Bodenrichtwerntinformationen
1 3" Dse'Bodennchtwertare von Rbainland-Pratz Bt Juder In ¢en krestreien Sticten Mz, Kodienz, Worms, Trer, Kseritsutern und Luowigsnafen Im ganser
A\ (and'verfiigbar. Sie steilt Zonen und Werte dar, weithe aut der gn ser Kaufpe g TweliShrich mit demn STchEsg 1. Janude ermTtet werten.
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Datengqueite
L 0 ng und Geob m™ation Rnginisnd-Praz Stand: 01.01.2004
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6.3 Anlage 3: Bruttogrundflache/Wohnflache

Gebaude: Einfamilienhaus

Die Berechnung [X Fertigmalien

auf der Grund-

(] értlichem AufmaR

erfolgt aus [] RohbaumaRen lage von X] Bauzeichnungen
[] Fertig- und Rohbaumafien [] értlichem AufmaR u. Bauzeichnungen

ifd. | Geschoss/ Flachen- Lange Breite Bruttogrundflache

Nr. | Grundriss- faktor / (m?)

ebene
(+/-) | Sonderform (m) (m) (m?) Bereich a | Bereichb | Bereichc

1 _|KG + 1,00 11,300 | 10,100 | 114,13

2 [EG + 1,00 11,300 | 10,100 114,13

3 | DG + 1,00 11,300 10,100 [ 114,13 = 342,39

Summe 342,39 m* |
Brutto-Grundflache (Bereich a + b)insgesamt RD. 342 m?

Nutzflachenfaktor

BGF (ermittelt):
WF/NF (Uberschlagig):
IST BGF / WF/NF:

SOLL nach Sprengnetter:

Gebaude: ehemalige Scheune

Die Berechnung [X] FertigmaRBen

Uberschlagsberechnung

342,39 m?
187,10 m? aus ermittelter BGF ergibt sich iiberschlagig
1,83 WEF/NF (nach 'Sprengnetter): 187,10 m?
rd. 187 m?

auf der-Grund-

(] ortlichem Aufmaf

erfolgt aus [[] Roehbaumalen lage von X Bauzeichnungen
[] Fertig- und Rohbaumafen (] 6rtlichem Aufmaf u. Bauzeichnungen

ifd. | Geschoss / Flachen- Lange Breite Bruttogrundflache

Nr. | Grundriss- faktor/ (m?)

ebene
(+/-) | Sonderform Somy (m) (m?) Bereich a | Bereichb | Bereich ¢

1 [EG + 1,00 4,200 10,000 [ 42,00

2 |EG + 400 W\ | 5,700 9,500 54,15

3 | DG + 1,00 4,200 10,000 | 42,00

3.|DG + 1,00 5,700 9,500 54,15 =192,30

Summe 192,30 m* |
Brutto-Grundflache (Bereich a + b) insgesamt RD. 192 m?

Nutzflachenfaktor
BGF (ermittelt):
WF/NF (uberschlagig):
IST BGF / WF/NF:

SOLL nach Sprengnetter:

Uberschlagsberechnung

192,30 m?
89,86 m? aus ermittelter BGF ergibt sich (iberschlagig
2,14 WEF/NF (nach Sprengnetter): 89,86 m?
rd. 90 m?
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Immobilienbewertung Stracke
Ingenieurbdro fir Immobilienbewertung

Auf dem Land 10

66989 Hoheindd
Telefon: 0 63 33/ 27 54 83 25
Telefax: 0 63 33 /27 54 83 20

6.4 Anlage 4: Auskiinfte Beitragssituation, Flachennutzungs- u. Bebauungsplan
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1k Auf dem Land 10
Immobilienbewertung Stracke ol
ingenieurbdiro fur Immobilienbewertung Telefon: 0 63 33/ 27 54 83 25

Telefax: 0 63 33 /27 54 83 20

6.5 Anlage 5: Auskunft Baulasten
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HH Auf dem Land 10
Immobilienbewertung Stracke il e
Ingenieurbiro fir Immobilienbewertung Telefon: 0 63 33/ 27 54 83 25

Telefax: 0 63 33 /27 54 83 20

6.6 Anlage 6: Fotos

Bild 1: Strallenansicht

Bild 3: Vord‘erénsicht Scheune Bild 4: Seitenansicht Scheune

Bild 5: Ruckansicht Scheune

Az.: 3 K19/25 Neudorfstralle 50, 66957 Eppenbrunn Seite 40 von 40




Ubertragungsnachweis

Dokumentinformationen

Dokumentname dok004_5393-agps_250710094048_412_126.pdf
Seitenzahl 40

Nummer im Dokumentenpaket #4 von 4

Stapelkennung 5393-AGPS_250710094048 412

Scanstelle Scanstelle Pirmasens

Erfasser OLGZW\vanessa.weber1

Qualitatssicherung

Durchgefiihrt zur Sicherstellung der bildlichen und inhaltlichen Ubereinstimmung von Papierdokument und elektronischem Dokument

Prifer OLGZW\lilia.wacker
Ergebnis der QS-Priifung Erfolgreich durchgefiihrt mit Stichprobenumfang 5%
Datum 10. Juli 2025 11:21:10

Bemerkung (zu etwaigen Auffalligkeiten zum

Papierdokument)

Eingescannt 10. Juli 2025 09:43:57
Indiziert (Metadatenerfassung) 10. Juli 2025 10:18:50

Weitere Verarbeitungsdaten

Empfanger Amtsgericht Pirmasens
XJustiz-ID T3402

Fachverfahren forumSTAR
Fachbereich Vollstreckung Immobiliar

Verfahrensdokumentation

Der Scanvorgang erfolgte gemaf den Anforderungen der TR RESISCAN — Schutzbedarf ,hoch* und ist in der aktuell giiltigen Verfahrensdokumentation am Ablageort
in einem offentlichen Ordner dokumentiert/ in einem 6ffentlichen Ordner abgelegt.

Prozess 01_Eingangspost Version 2.2.0.135

Erzeugt mit Stylesheet ' 1"





		Übertragungsnachweis

		Dokumentinformationen

		Qualitätssicherung

		Weitere Verarbeitungsdaten

		Verfahrensdokumentation

		Erzeugt mit Stylesheet ' 1 '



